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Beratungsfolge
Gremium Sitzungsdatum TOP Abst. Ergebnis
Magistrat 05.11.2007 5.1

Kultur-, Freizeit- und
Partnerschaftsausschuss

28.11.2007 5

Stadtverordnetenversammlung 11.12.2007 13
Kultur-, Freizeit- und
Partnerschaftsausschuss

23.01.2008 3

Bauausschuss 03.03.2008 5

Kultur-, Freizeit- und
Partnerschaftsausschuss

26.11.2008 4

Bauausschuss 01.12.2008 6

Betreff:
!Titel!

Benennung des Kreisels „Am Trauar“ in Partnerschaftskreisel
!Titel!

Anlage/n:
Übersichtsplan

Beschluss:

Der fertiggestellte Kreisel „Am Trauar“ erhält die Bezeichnung „Partnerschaftskreisel“.

Wetzlar, den 29.10.2007        gez. Beck
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Begründung:

Im Jahre 2006 gab es einen Prüfauftrag (Drucksache-Nr. 0266/06 - I/105), einen
städtischen Kreisverkehrsplatz in Europakreisel oder Partnerschaftskreisel zu benennen.

Nach § 2 Hessischen Straßengesetz (HStrG) sind öffentliche Straßen solche, die dem
Verkehr gewidmet sind. Dazu gehören gemäß § 29 HStrG auch Kreuzungen als
Überschneidung von öffentlich gewidmeten Straßen oder Einmündungen. Nach geltender
Rechtsprechung sind Kreisverkehre den Kreuzungen, wie sie in den Straßengesetzen
aufgeführt sind, gleichgestellt, obwohl im Regelfall auf dem Grundstück des Kreisverkehres
kein Allgemeingebrauch gilt.

Bei der angedachten Benennung sollte berücksichtigt werden, dass damit ein Platz
benannt werden sollte, der einem breiten Publikum zugänglich ist und die gewünschte
Verbindung zu dem Zweck (hier Partnerschaft mit anderen europäischen Städten) schafft.
Partnerschafts- oder Europakreisel sollte derjenige Kreisel heißen, welcher von den
internationalen und nationalen Besuchergruppen am besten erreicht werden kann bzw.
zugänglich ist.

Der neu gebaute Kreisel „Am Trauar“ ist ein Haupteingangsbereich für die Stadt. Dieser
Kreisel ist direkt mit 2 überregionalen Straßen und zukünftig auch unmittelbar durch den
Westanschluss mit der Innenstadt verbunden. Hier besteht aufgrund der Platzverhältnisse
die Möglichkeit entsprechende Hinweisschilder und Wappen etc. anzubringen.
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